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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.2008

Norm

AMG §59 Abs9

B-VG Art7 Abs1

StGG Art6 Abs1

Rechtssatz

Es steht dem Gesetzgeber frei, die typischerweise missbrauchsanfällige Vertriebsform des Versandhandels von

vornherein zu verbieten. Eine Verfassungswidrigkeit von § 59 Abs 9 AMG ist daher nicht zu erkennen.
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